29. AUGUST 2025 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 23. Juli 2013 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit


(Belgisches Staatsblatt vom 2. April 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST VOLKSGESUNDHEIT, SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE UND UMWELT


29. AUGUST 2025 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 23. Juli 2013 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit


		Der Minister der Landwirtschaft,


	Aufgrund des Gesetzes vom 24. März 1987 über die Tiergesundheit, des Artikels 8 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2;

	Aufgrund des Gesetzes vom 23. März 1998 über die Schaffung eines Haushaltsfonds für Gesundheit und Qualität der Tiere und tierischen Erzeugnisse, des Artikels 4 Absatz 1 Nr. 1;

	Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit, der Artikel 26 § 2 und 30;

	Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 23. Juli 2013 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit;

	Aufgrund der Stellungnahme des Rates des Haushaltsfonds für Gesundheit und Qualität der Tiere und tierischen Erzeugnisse vom 1. April 2025;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 9. April 2025;

	Aufgrund der Konzertierung zwischen den Regionalregierungen und der Föderalregierung vom 5. Mai 2025;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 77.900/3 des Staatsrates vom 14. Juli 2025, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;


		Erlässt:




	Einziger Artikel - Artikel 22 des Ministeriellen Erlasses vom 23. Juli 2013 zur Ausführung des Königlichen Erlasses vom 12. Oktober 2010 über die Bekämpfung der Aujeszkyschen Krankheit wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 22 - Die im vorliegenden Erlass vorgesehenen Entschädigungen werden jährlich am 1. Januar auf der Grundlage des Gesundheitsindexes des Monats Juli des vorhergehenden Jahres indexiert."


	Brüssel, den 29. August 2025


D. CLARINVAL

